
2. Als äußerst nützlich erwies sich 
die koordinierte Zusammenarbeit 
zwischen dem Gericht und dem 
Staatlichen Notariat. Die Notare 
orientierten sich vor allem auf die 
Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks. Es gelang uns zum ersten
mal, fast alle in Köpenick existieren
den PGHs zu erfassen.

3. Auch die Einbeziehung der Sekre
täre in den Kreis der Referenten für 
die Aussprachen hat sich bewährt. 
Die Sekretäre sind bei entsprechen
der Anleitung durchaus in der Lage, 
gute Veranstaltungen in Betriebs
kollektiven oder Wohngebieten 
durchzuführen. Wie die Notare, nah
men auch sie zunächst an einer oder 
zwei Veranstaltungen eines Richters 
teil, um daraus zu lernen.

4. Die Methode, zu bestimmten Ver
anstaltungen der Richter die Proto
kollführer mitzunehmen und da
durch deren Kenntnisse aus den 
Schulungen und Arbeitsberatungen 
zu vertiefen, um sie dann mit kon
kreten Aufgaben zu betrauen, war 
ein erfolgversprechender Beginn der 
differenzierten Einbeziehung tech
nischer Kräfte in die politische Mas
senarbeit. Zwei Protokollantinnen 
und eine in der Sekretärausbildung 
stehende Mitarbeiterin bereiteten 
durch persönliche Agitation in ihren 
Wohnhäusern Versammlungen vor 
und leiteten diese Hausversammlun
gen, in denen ein Richter sprach.

5. Die politische Massenarbeit nimmt 
in dem Maße an Wirkung und Um
fang zu, wie die Richter es verstehen, 
dabei weitgehend die Schöllen einzu
beziehen. Dabei kam uns zugute, daß 
jeder Richter für die Schöffenkollek
tive bestimmter Betriebe und Wohn
gebiete verantwortlich ist. Es zeigte 
sich sehr bald, daß dort, wo die 
Schöffen sich für die Vorbereitung 
solcher Veranstaltungen mitverant
wortlich fühlten und wo sie sich über 
die inhaltliche Aufgabenstellung im 
klaren waren, die Probleme der 
Rechtspflege nicht losgelöst vom be
trieblichen oder gesellschaftlichen 
Geschehen em Wohngebiet diskutiert 
wurden. Das setzte natürlich voraus, 
daß auch die Richter die jeweilige 
Situation kannten und zu solchen 
Fragen wie Planerfüllung, Durch
setzung des technisch-wissenschaft
lichen Höchststandes, Neuererbewe
gung, sozialistische Gemeinschafts
arbeit, Arbeitsdisziplin usw. Stellung 
nehmen konnten. Auf der Grundlage 
dieser Kenntnisse war es möglich, 
den Zusammenhang zwischen -Recht 
und Ökonomie überzeugend darzu
legen und in den Diskussionen auch 
die konkreten Faktoren bloßzulegen, 
die strafbare Handlungen oder an
dere Gesetzesverletzungen begün
stigen.

Das sind die wichtigsten Erfahrun- wenn wir nicht bewußt Schlußfolge
gen, die wir neben anderen bereits rungen aus den Erfahrungen der täg- 
seit langem bewährten und ange- liehen Arbeit ziehen. Nunmehr geht 
wandten Methoden der politischen es darum, in der Aktivität nicht 
Massenarbeit künftig in unserer nachzulassen und die politische Mas- 
Tätigkeit ständig berücksichtigen senarbeit des Gerichts weiter zu ver- 
werden. Obgleich das keine neuen bessern sowie die gesellschaftliche 
Erkenntnisse sind, ist es notwendig, Wirksamkeit der gesamten gericht- 
diese hervorzuheben, weil wir oft ^c^en Tätigkeit zu erhöhen, 
den Erfolg unserer Arbeit schmälern, Z'sLI^r&glnZs

Richtige Anwendung 
• der bedingten Strafaussetzung

Bei der Umerziehung der zu Frei- StPO legt eindeutig fest, daß das
heitsstrafen verurteilten Bürger spielt 
die Gewährung bedingter Strafaus
setzung eine wesentliche Rolle. Die 
vorzeitige Entlassung des Strafge
fangenen gern. § 346 StPO (in der 
Fassung des § 7 des Gesetzes zur Än
derung ‘und Ergänzung strafrecht
licher und verfahrensrechtlicher Be
stimmungen vom 17. April 1963, GBl. 
I S. 65) unter Auferlegung einer Be
währungsfrist für den noch zu ver
büßenden Strafrest ist besonders für 
ihn und seine Familie, aber auch für 
das gesellschaftliche Kollektiv, in das 
er wieder eingegliedert wird, von 
großer Bedeutung.
Die meisten der zeitweilig von der 
unmittelbaren Teilnahme am gesell
schaftlichen Leben ausgeschlossenen 
Bürger «’kennen im Laufe des Straf
verfahrens und während der Straf
haft, daß ihr bisheriges, gegen die 
Gesellschaft gerichtetes Verhalten 
letzten Endes sie selbst schädigt. 
Diese Einsicht beschleunigt bei vie
len von ihnen den notwendigen, oft 
nicht einfachen Prozeß des Umden
kens. Sie ist der Beginn der Erkennt
nis, daß das Leben in der sozialisti
schen Gesellschaft von jedem ver
langt, seine persönlichen Interessen 
in Übereinstimmung mit den gesell
schaftlichen Interessen zu bringen. 
Diesen komplizierten Entwicklungs
prozeß durch die Anwendung solcher 
Umerziehungsmethoden, wie sie im 
Rechtspflegeerlaß festgelegt sind, zu 
fördern — u. a. dadurch, in geeigne
ten Fällen die Verbindung des Straf
gefangenen zu seinen früheren Ar
beitskollegen in differenzierter Form 
zu gewährleisten —, ist die Haupt
aufgabe des sozialistischen Strafvoll
zugs. Den Angehörigen des Strafvoll
zugs fällt es dabei in erster Linie zu, 
zu erkennen, wann bei dem Verur
teilten das Erziehungsziel erreicht ist 
oder mit der Strafaussetzung endgül
tig erreicht werden kann.
Es ist selbstverständlich, daß die 
Gewährung bedingter Strafausset
zung nicht allein von der Führung 
des Strafgefangenen während des 
Strafvollzugs abhängig gemacht wer
den kann (vgl. hierzu das Urteil des 
Obersten Gerichts vom 24. Juni 1958 
- Ib Zst 12/58 -, NJ 1958 S. 605). § 346

Vorleben und die Persönlichkeit des 
Täters sowie die Verbrechensum
stände eingehend gewürdigt werden 
müssen. Dabei sind auch kriminal
politische Erwägungen und die Ge
sellschaftsgefährlichkeit des Verbre
chens zu beachten. Nur die Einschät
zung der inneren Zusammenhänge 
all dieser Umstände in Verbindung 
mit dem Gesamtverhalten des Straf
gefangenen, insbesondere — wie der 
Rechtspflegeerlaß hervorhebt — sei
ner Arbeitsmoral und Arbeitsdiszipli n, 
rechtfertigt gegebenenfalls die An
wendung des § 346 StPO. Daß die 
Arbeit ein entscheidendes Kriterium 
für die Gesamteinschätzung des Ver
urteilten ist, wird auch dadurch un
terstrichen, daß das Gericht zur Er
höhung der erzieherischen Wirkung 
der bedingten Strafaussetzung den 
Täter verpflichten kann, einen ihm 
zugewiesenen Arbeitsplatz nicht zu 
wechseln und besonders in seiner 
Arbeit zu zeigen, daß er die richtigen 
Schlußfolgerungen aus seiner Ver
urteilung gezogen hat (§ 346 Abs. 4 
StPO).
Diese Zusammenhänge werden von 
den Angehörigen des Strafvollzugs ® 
und Leitern der Vollzugseinrichtun
gen mehr und mehr beachtet.
In den Vollzugseinrichtungen findet 
(teilweise unter Einbeziehung von 
Gefangenenaktivs) eine gründliche 
Prüfung statt, welchem Strafgefan- 
gefangenen bedingte Strafaussetzung 
gewährt werden kann. Deshalb muß 
endgültig damit Schluß gemacht wer
den, die Anträge des Strafvollzugs, 
die in der Regel noch an den Staats
anwalt oder über den Staatsanwalt 
an das Gericht gestellt werden (letz
tes halte ich für zweckmäßiger, weil 
es der Beschleunigung des Beschluß
verfahrens dient), schon durch den 
Staatsanwalt abzulehnen. Diese Pra
xis findet im Gesetz keine Stütze. In^, 
Abs. 7 des § 346 StPO ist eindeutig 
bestimmt, daß nach Antritt der 
Strafe der Staatsanwalt und der Lei
ter der Strafvollzugsanstalt laufend 
zu überprüfen haben, ob die Voraus
setzungen für eine Strafaussetzung 
eingetreten sind, und gegebenenfalls 
entsprechende Anträge zu stellen 
haben. Über diese Anträge entschei-
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